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Index

L34002 Abgabenordnung Kärnten

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §169;

BAO §183 Abs4;

LAO Krnt 1991 §132;

LAO Krnt 1991 §146 Abs4;

Rechtssatz

Nach der Krnt LAO 1991 besteht keine Verp9ichtung der Beh, die Partei vom Termin einer Zeugeneinvernahme zu

verständigen oder im Rahmen der Einräumung des Parteiengehörs (§ 146 Abs 4 Krnt LAO 1991) der Partei

Niederschriften der Zeugeneinvernahmen (allenfalls in Abschrift) zu übermitteln. Die - zutreBende - Zusammenfassung

der wesentlichen Ergebnisse der Zeugenaussagen war ausreichend.
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